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Die europäische Anwaltsso-
zietät Field Fisher Water-
house LLP (FFW) hat zum 
Anfang Oktober ihr Ham-
burger IP- und Medienteam 
um Rechtsanwalt Alexan-
der Hogertz erweitert. Ho-
gertz kommt von der Ham-
burger Medienrechtskanzlei 
Unverzagt von Have, wo 
er sich auf die Beratung im 
Filmrecht sowie auf die Be-
reiche Wettbewerb und Mar-
ken spezialisiert hat. Als Se-
nior-Associate wird Hogertz 
bei FFW im Schwerpunkt 
Unternehmen aus der Me-
dien- und Entertainment-
Branche sowie der Games-
Industrie beraten.

Dazu Dr. Philipp Plog, 
FFW-Partner und Anwalt 
im Bereich Medien & En-
tertainment: „Wir freuen 
uns sehr über diesen Neuzu-
gang. Alexander Hogertz ist 
mit seiner Erfahrung insbe-
sondere auch im Filmrecht 
eine wertvolle Ergänzung.“

Field Fisher Waterhouse 
LLP ist mit 123 Partnern,  
200 Anwälten und rund 300 
Mitarbeitern an den Stand-
orten Brüssel, Hamburg, 
London und Paris aktiv. (al)
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Liebe, Zauber und Sinnesreiz-
Bewährte Medienthemen im Herbst 

„Liebe verlernt man nicht“. 
Das ist die Kernaussage des 
neuen Fernsehfi lmprojekts 
der U5 Filmproduktion 
GmbH & Co. KG. Zugleich 
beschwören die Frankfurter 
TV-Spezialisten den „Zau-
ber eines Sommers“. Auch 
die Hamburger Kanzlei 
Raabe Habben Heine-
mann-Schulte bearbeitet 
zur Zeit einen „Fall von 
Liebe“. Sat.1 Berlin setzt 
mit „griechischen Küssen“ 
nicht nur auf Romatik. Be-
ginnend mit „Mörder ken-
nen keine Grenzen“ wird 
der Spannungsbogen bis 
zum mütterlichen Callgirl 
mit dem Titel „Für meine 
Kinder tu‘ ich alles“ ge-
führt. Für den Norddeut-
schen Rundfunk Hamburg 
ist das „Team Deutschland“ 
nur noch Satire oder ge-

nauer gesagt eine „Cartoon 
Satire Show“. Auch „Das 
Leben der Superreichen“, 
aufgezeichnet von den Man-
danten der Kanzlei Wirtz 
& Kraneis Köln, verspricht 
interessante Einblicke oder 
doch zumindest die Be-
stätigung, dass Geld allein 
auch nicht glücklich macht. 
In Hamburg gibt sich die 
Agentur Ingwersen Mar-
keting & Werbung beson-
ders kommunikativ und lie-
fert „Talk to go“, während 
Dr. Sigrun Brox aus Kö-
nigstein im Taunus „Marke-
ting und Kunst“ unter einen 
Hut bringt. Die „License to 
Dance“ wird demnächst von 
spectre media in Neunkir-
chen vergeben. Eine Liste 
aller geschützten Titel die-
ser Woche fi nden Sie auf 
der nächsten Seite. (al)
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„PsykoMan“ bei der Bilder-
suche nicht mehr erscheinen 
könne. Laut einem Bericht 
des Onlinedienstes heise.
de schlugen die Hamburger 
Richter vor, Google kön-
ne ja ersatzweise statt eines 
Vorschaubildes eine Textein-
blendung zeigen. Das Urteil 

ist noch nicht rechtskräftig. 
Google hat bereits Berufung 
vor dem hanseatischen Ober-
landesgericht eingelegt. (al)

LG Hamburg
AZ: 308 O 42/06

Die 28 neuen Titel dieser Woche

C
Channelvision

D
Das Leben der Superreichen
das Magazin hiegucker
Der Kutschbock 

Das Magazin für alle
Fahrsportinteressierten

Der Zauber eines Sommers
Deutsches Engelmuseum
Deutsches Engelmuseum

Engelskirchen

E
Ein Fall von Liebe

F
Frankreich Magazin
Freizeit Vergnügen

Friendship !
G
Griechische Küsse
Gute Nachtgeschichten

H
hiegucker

K
Kosmos Frau

L
League Of Balls
License to Dance
Liebe verlernt man nicht

M
Marketing und Kunst
Mörder kennen keine Grenzen
Mutter Callgirl -

Für meine Kinder tu‘ ich alles

N
NRW.jetzt
P
Pietshow

s
sinnesreiz
T
Talk to go
Team Deutschland - 

die Cartoon Satire Show
TV 13

Z
ZDF-Geothek

Die nächste Ausgabe erscheint am
Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

28.10.2008, Woche 44, Nr. 897 11.11.2008, Woche 46, Nr. 899
Anzeigenschluss: 24.10.2008, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 07.11.2008, 10 Uhr

LG Hamburg: Google-Bildersuche verletzt Urheberrechte

Das Landgericht Hamburg 
hat Google Deutschland 
verboten Vorschaubilder 
(Thumbnails) ohne Erlaub-
nis des Rechteinhabers in 
der Ergebnisliste anzuzei-
gen. Der Hamburger Künst-
ler Thomas Horn hatte 
den Internetriesen verklagt, 

weil er fünf Zeichnungen 
seiner urheberrechtlich ge-
schützten Comicfi gur „Psy-
koMan“ in seiner Bildsuche 
angezeigt hatte.

Das Gericht gab dem Künst-
ler Recht. Google müs-
se dafür sorgen, dass der 
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vor. Aus Luxemburg kam 
nun ein klares Ja zu dieser 
Frage. Der EuGH ging sogar 
noch weiter: Die Übernah-
me von Elementen aus einer 
geschützten Datenbank in 
eine andere Datenbank kann 
selbst dann untersagt wer-
den, wenn kein technischer 
Kopiervorgang vorliegt.  Der 
Begriff „Entnahme“, die der 
Hersteller einer Datenbank 
untersagen könne, sei darin 
zu verstehen, dass er jede 
unerlaubte Aneignung der 
Gesamtheit oder eines Teils 
des Inhalts der Datenbank 
erfasse. Auf die eingesetzten 
Mittel und Formen komme 
es dabei nicht an. Das Ko-
pieren des Inhalts auf einen 
anderen Datenträger erfülle 
selbst in Form des Abschrei-
bens den Tatbestand der 
Entnahme ebenso wie ein 

Datei-Download oder eine 
Fotokopie.

Der Bundesgerichtshof 
muss nun prüfen, ob es sich 
in diesem Fall um die Über-
tragung eines in qualitativer 
oder quantitativer Hinsicht 
wesentlichen Teils des Da-
tenbankinhalts oder um die 
Übertragung unwesentlicher 
Teile handelt, die durch ih-
ren wiederholten und syste-
matischen Charakter mögli-
cherweise dazu geführt hat, 
dass ein wesentlicher Teil 
des Inhalts wiedererstellt 
wird. (al)

EuGH vom 09.10.08
AZ: C-304/07

EuGH zur Bildschirmabfrage einer geschützten Datenbank

Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat sich mit der 
Auslegung der EU-Richtli-
nie zum rechtlichen Schutz 
von Datenbanken beschäf-
tigt und ein Urteil zur unbe-
rechtigten Übernahme von 
Datenbankinhalten veröf-
fentlicht.

Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hatte den Luxem-
burger Richtern die Klage 
des  Freiburger Professors 
Knoop zur Entscheidung 
vorgelegt. Im Rahmen eines 
Projekts der Universität 
Freiburg hatte der Professor 
eine Liste von Gedichtti-
teln unter dem Motto „Die 
1.100 wichtigsten Gedichte 
der deutschen Literatur 
zwischen 1730 und 1900“ 
erarbeitet und im Internet 
veröffentlicht. Die beklagte 

Berliner Directmedia Pub-
lishing GmbH dagegen ver-
öffentlichte eine Gedicht-
sammlung mit dem Titel 
„1000 Gedichte, die jeder 
haben muss“ auf CD-ROM. 
Von diesen 1000 Gedich-
ten waren 856 auch auf der 
Freiburger Liste benannt. 
Im Verfahren vor dem BGH 
räumte Directmedia ein, sich 
an der Liste orientiert zu ha-
ben. Die Texte selbst habe 
man aber eigenem digitalen 
Material entnommen.

Die Frage, ob die unter sol-
chen Umständen erfolgte 
Übernahme des Inhalts einer 
Datenbank eine „Entnahme“ 
im Sinne der Richtlinie sei, 
die der Hersteller der Daten-
bank untersagen kann, legten 
die Karlsruher Richter dem 
Europäischen Gerichtshof 

Patentverfahren sollen beschleunigt werden

Das Bundeskabinett hat 
einen Gesetzentwurf zur 
Vereinfachung und Moder-
nisierung des Patentrechts 
beschlossen. Das Hauptau-
genmerk des Patenrechts-
modernisierungsgesetzes 
liegt auf Verbesserungen 
beim so genannten Nichtig-
keitsverfahren. Hierbei wird 
gerichtlich überprüft, ob ein 
Patent zu Recht erteilt wur-
de. Zudem wird das Verfah-
ren bei Arbeitsnehmer-Erfi n-
dungen vereinfacht werden, 
mit dem Ziel die Zuordnung 
der im Arbeitsverhältnis ent-
standenen Erfi ndung zum 
Arbeitgeber sicherzustellen 
und dem Arbeitnehmer eine 
angemessene Vergütung da-
für zu gewähren. Immerhin 
werden ca. 80% aller pa-
tentierten Erfi ndungen von 
Arbeitnehmern gemacht. 

Bisher mussten Arbeitgeber 
und angestellter Erfi nder 
dafür mehrere Erklärungen 
mit unterschiedlichen Fris-
ten austauschen. In Zukunft 
soll eine Inanspruchnah-
mefi ktion gelten: Demnach 
gehen Arbeitnehmererfi n-
dungen vier Monate nach 
ihrer Meldung automatisch 
auf den Arbeitgeber über, 
wenn dieser die Erfi ndung 
nicht vorher freigibt.

„Mit dieser Novelle stär-
ken wir den Patentstandort 
Deutschland nachhaltig. Die 
Gerichtsverfahren können 
künftig schneller ablaufen, 
die Anmeldung von Patenten 
wird vereinfacht. Allein bei 
den Berufungsverfahren in 
Patentsachen rechnen wir 
mit einer Halbierung der 
Verfahrensdauer. Die Re-

OFFERTENBLATTVERLAG
mit 6 bundesweiten Presseverkaufstiteln
im Automobil-, Motorrad- und Oldtimerbereich

ZU VERKAUFEN

Schriftliche Anfragen richten Sie bitte an:

Rechtsanwältin Nejla Celik
Grossfl ecken 17, 24534 Neumünster
mail@rechtsanwaeltin-celik.de

form kommt der gesamten 
Wirtschaft zu Gute, die auf 
Erfi ndungen als Rohstoff 
der Wissensgesellschaft an-
gewiesen ist. Ein wirksamer 
und effi zienter Rechtsschutz 
für Erfi ndungen hilft, das 

Innovationspotential un-
serer Wirtschaft voll auszu-
schöpfen und Arbeitsplät-
ze zu schaffen“, erläuterte 
Bundesjustizministerin 
Brigitte Zypries die Ge-
setzesinitiative. (al)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Marketing und Kunst

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Marketing und Kunst, Dr. Sigrun Brox,
Höhenblick 5c, 61462 Königstein im Taunus

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Mandantenauftrag 
Titelschutz in Anspruch für:

NRW.jetzt
Kosmos Frau
Freizeit Vergnügen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Anwaltskanzlei Nienhaus,
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in  Anspruch 
für:

League Of Balls

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Das Leben der Superreichen

in jeder Schreibweise und Darstellungsform für alle Medien.

Wirtz & Kraneis Rechtsanwälte,
Sachsenring 83, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gute Nachtgeschichten

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und graphischen Darstellungen für alle 
Medien, insbesondere Printmedien, Rundfunk, Fernsehen, Film und sonsti-
ge elektronische und digitale Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art 
sowie für Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

HEY + HOFFMANN Verlag GmbH & Co. KG,
Gertrudenkirchhof 10, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

ZDF-Geothek

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

das Magazin hiegucker
Freizeit, Erlebnis, 
Sehenswertes, Wissenswertes

hiegucker

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Corianto Verlagsgesellschaft b.R.,
Schlesierstraße 9, 76865 Rohrbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Liebe verlernt man nicht
Der Zauber eines Sommers

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Kino-, Rundfunk- und 

Fernsehsendungen, sonstige audiovisuelle Medien und Träger sowie Druck-

erzeugnisse.

U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG,
Hanauer Landstraße 52, 60314 Frankfurt
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme im Namen und im Auftrag 
unserer Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

TV 13

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RH Beratung in Print + Media,
Maihofstraße 83, 6006 Luzern / Schweiz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Frankreich Magazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Credits Media B.V.,
Vijzelgracht 21-25, 1017 HN Amsterdam / Holland

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Channelvision

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien.

RA Bernd Hickertz,
Karlsplatz 5, 80335 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

License to Dance

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Tonträger und Bildton-
träger jeder Art.

spectre media,
Hauptstraße 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

□ JA ich bestelle markenartikel im Probe-Abonne-
ment. Ich erhalte die nächsten drei Ausgaben
markenartikel zum Preis von 20,00 Euro inkl.
Versand zzgl. USt. Das Probe-Abonnement endet
automatisch.

□ JA ich bestelle markenartikel im Jahres-Abonne-
ment. Ich erhalte das Magazin ab sofort regelmäßig
für 98,00 Euro inkl. Versand zzgl. USt. Das Abon-
nement gilt zunächst für ein Jahr (11 Ausgaben)
und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr,
wenn ich nicht mit der Frist von vier Wochen zum
Ende des Bezugjahres schriftlich kündige.

Firma

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.:

Email:

Datum, Unterschrift

BITTE IN BLOCKSCHRIFT! TSA

Produktpiraterie – Marken
im Kampf gegen Plagiate

New Business Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 70 12 45 • 22012 Hamburg

Birgit Jessen 
Telefon 040/60 90 09-62

Fax 040/60 90 09-66
jessen@new-business.de

aus der Rubrik
Markenrecht
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Über 52.000 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Pietshow

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi schen Darstellungen, entspre-
chenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließ-
lich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und 
Onlinedienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, DVD, andere Daten-
träger und sonstige CD-Derivate, sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Grundy UFA TV Produktions GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam-Babelsberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Kutschbock
Das Magazin für alle Fahrsportinteressierten

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wort- und Zeichenverbin-
dungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Gestaltungen für alle Medien, insbesondere Bücher und Druckerzeugnisse, 
Softwareerzeugnisse einschließlich Bild- Ton- und Datenträger aller Art, 
Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien, einschließlich Mul-
timedia Anwendungen, Veranstaltungen und Merchandising in jeglicher 
Form.

SMS Verlagsgesellschaft mbH,
Hollager Straße 111, 49134 Wallenhorst

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

sinnesreiz

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten und Zusätzen für Medien, insbesondere 
für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I und DVD, ferner für elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Online-Medien, 
Online- und Offl ine-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und 
Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-An-
wendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, Kongresse und 
sonstige Veranstaltungen aller Art.

Süddeutscher Verlag GmbH,
Sendlinger Straße 8, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

Ein Fall von Liebe

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsformen für 

Fernsehrundfunk, alle sonstigen elektronischen Medien und Netzwerke, 

Bild-, Ton- und Datenträger.

Raabe Habben Heinemann-Schulte Rechtsanwälte,
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Talk to go

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und grafi schen Darstellungen zur Ver-
wendung in allen Medien insbesondere für Druckerzeugnisse und Internet 
aller Art.

Ingwersen Marketing & Werbung,
Heimhuder Straße 18, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Griechische Küsse
Mörder kennen keine Grenzen
Mutter Callgirl - 

Für meine Kinder tu‘ ich alles

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG nehmen wir für Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Friendship !

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten und Zusätzen für Medien, insbeson-
dere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- 
und Datenträger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I und DVD, ferner 
für elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich On-
line-Medien, Online- und Offl ine-Dienste sowie sonstige Mediendienst-
leistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, 
Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, 
Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Rechtsanwälte Steuerberater
Wirtschaftsprüfer · Partnerschaft,
Brienner Straße 28, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Team Deutschland - die Cartoon Satire Show

in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Deutsches Engelmuseum
Deutsches Engelmuseum Engelskirchen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hans-Jürgen Ott,
Hammermühle 23, 51491 Overath
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       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Der aktuelle new business-Report
REGIONALE 
TAGESZEITUNGEN 2008
liefert in sieben Kapiteln auf 184 
Seiten einen umfassenden Über-
blick über den Markt der regio-
nalen Tageszeitungen. Die Autoren 
aus Verlagen, Agenturen, Markt-
forschung und Verlagsdienst-
leistungsunternehmen analysieren 
die neuen Strategien der Verlage 
und deren Entwicklung zu Multi-
mediahäusern. Kreative und Medi-
aplaner resümieren über die 
Bedeutung der Zeitung und deren 
zahlreiche Kommunikationskanä-
le als Werbeträger. Außerdem kom-
men Werbungtreibende, Zeitungs-
designer und Vermarkter zu Wort.

REPORT

Firma Name, Vorname

Funktion Telefon/Fax

Straße Postleitzahl, Ort, Land

E-Mail

Datum, Firmenstempel, Unterschrift

Ja, ich bestelle 
Exemplare new business REPORT REGIONALE TAGESZEITUNGEN 2008

          zum Preis von je € 28,- zzgl. USt und Versand.

Jetzt bestellen!   Fax 040/60 90 09-66

New Business Verlag GmbH & Co. KG, Postfach 70 12 45, 22012 Hamburg
Fon: 040/60 90 09-65, Fax: 040/60 90 09-66, Mail: abo@new-business.de

REGIONALE TAGESZEITUNGEN

20
08

Wie Zeitungshäuser 
ihre Marken 
zukunftsfähig machen

tsa


